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Satzung der Stadt Ronneburg 
über die Straßenreinigung (Straßenreinigungssatzung) 

im Gebiet der Stadt Ronneburg 
Vom 08.06.2020 

 
Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.Oktober 2019 (GVBl. S. 429,433), und des § 49 des Thüringer Straßengesetzes (ThürStrG) 
vom 07. Mai 1993 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.Juli 2019, (GVBl. 
S. 302), hat der Stadtrat der Stadt Ronneburg in seiner Sitzung am 06.02.2020 folgende Sat-
zung über die Straßenreinigung (Straßenreinigungssatzung) im Gebiet der Stadt Ronneburg 
beschlossen: 

 
 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 - Übertragung der Reinigungspflicht 
 

(1) Die Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen Straßen nach § 49 Abs. 1 bis 3 
ThürStrG wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen auf die Eigentümer und Be-
sitzer der durch öffentliche Straßen erschlossenen, bebauten und unbebauten Grundstücke 
übertragen. 

 
 

§ 2 - Gegenstand der Reinigungspflicht 
 

(1) Zu reinigen sind alle öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 5 Abs. 
1 Satz 2 ThürStrG). 

 

(2) Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf: 
a) die Fahrbahnen einschließlich Radwege und Standspuren, 
b) die Parkplätze, 
c) die Straßenrinnen und Einflußöffnungen der Straßenkanäle 
d) die Gehwege und Schrammborde, 
e) Böschungen, Stützmauern und ähnliches, 
f) die Überwege. 

 

(3) Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die für den Fußgängerverkehr ausdrücklich be-
stimmten und äußerlich von der Fahrbahn abgegrenzten Teile der Straße, ohne Rücksicht 
auf ihren Ausbauzustand und auf die Breite der Straße (z.B. Bürgersteige, unbefestigte 
Gehwege, Seitenstreifen) sowie räumlich von einer Fahrbahn getrennte selbständige 
Fußwege. Soweit in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) Gehwege nicht 
vorhanden sind, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grundstücks-
grenze. 

 

(4)  Überwege sind die als solche besonders gekennzeichneten Überwege für den Fußgänger-
verkehr sowie die Überwege an Straßenkreuzungen und Einmündungen in Verlängerung 
der Gehwege. 

 
 

§ 3 - Verpflichtete 
 

(1) Verpflichtete im Sinne dieser Satzung für die in § 1 bezeichneten Grundstücke sind die 
Eigentümer, Erbbauberechtigten, Wohnungseigentümer, Nießbraucher nach §§ 1030 ff 
BGB, Wohnungsberechtigten nach § 1093 BGB sowie sonstige zur Nutzung des Grund-
stückes dinglich Berechtigte, denen - abgesehen von der oben erwähnten Wohnungsbe-
rechtigung - nicht nur eine Grunddienstbarkeit oder eine beschränkt persönliche Dienst-
barkeit zusteht. 
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(2) Gleiches gilt für sonstige Besitzer, die das Grundstück gebrauchen, wenn sie die durch 
diese Satzung begründeten Verpflichtungen vertraglich übernommen haben und wenn da-
zu die Stadt ihre jederzeit frei widerrufliche Genehmigung erteilt hat. 

 

(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 Verpflichteten haben in geeigneter Weise Vorsorge zu 
treffen, dass die ihnen nach dieser Satzung auferlegten Verpflichtungen ordnungsgemäß 
von einem Dritten erfüllt werden, wenn sie das Grundstück nicht oder nur unerheblich 
selbst nutzen. Name und Anschrift des Dritten sind der Gemeinde umgehend mitzuteilen. 

 

(4) Verpflichtete nach Absatz 1 können nur dann in Anspruch genommen werden, wenn die 
Reinigungspflicht gegenüber Verpflichteten nach Absatz 2 nicht durchsetzbar ist. 

 

(5) Liegen mehrere Grundstücke hintereinander zur sie erschließenden Straße, so bilden das 
an die Straße angrenzende Grundstück (Vorderliegergrundstück) und die da-
hinterliegenden Grundstücke (Hinterliegergrundstücke) eine Straßenreinigungseinheit. 
Hinterliegergrundstücke sind jedoch nur solche Grundstücke, die nicht selbst an die öf-
fentliche Straße oder einen öffentlichen Weg angrenzen. Die Grundstücke bilden auch 
dann eine Straßenreinigungseinheit, wenn sie durch mehrere Straßen erschlossen werden. 
Hintereinander zur sie erschließenden Straße liegen Grundstücke dann, wenn sie mit der 
Hälfte oder mehr ihrer dieser Straße zu gekehrten Seite hinter dem Vorderliegergrund-
stück liegen. 

 Die Eigentümer und Besitzer der zur Straßenreinigungseinheit gehörenden Grundstücke 
sind abwechselnd reinigungspflichtig. Die Reinigungspflicht wechselt von Woche zu Wo-
che. Sie beginnt jährlich neu mit dem ersten Montag eines jeden Jahres bei dem Verpflich-
teten des Vorderliegergrundstückes, fortfahrend in der Reihenfolge der dahinterliegenden 
Grundstücke. 

 
 

§ 4 - Umfang der Reinigungspflicht 
 

Die Reinigungspflicht umfasst 
a) die allgemeine Straßenreinigung (§§ 5 bis 8) und 
b) den Winterdienst (§§ 9 und 10). 

 
 
 

II. Allgemeine Straßenreinigung 
 
 

§ 5 - Umfang der allgemeinen Straßenreinigung 
 

(1) Die ausgebauten Straßen (Straßenabschnitte, Straßenteile) sind regelmäßig und so zu rei-
nigen, dass eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere eine Ge-
sundheitsgefährdung, infolge Verunreinigung der Straße aus ihrer Benutzung oder durch 
Witterungseinflüsse vermieden oder beseitigt wird. Ausgebaut im Sinne dieser Satzung 
sind Straßen (Straßenabschnitte, Straßenteile), wenn sie mit einer festen Decke (Asphalt, 
Beton, Pflaster, Platten, Teer oder einem in ihrer Wirkung ähnlichen Material) versehen 
sind. 

 

(2) Bei nicht ausgebauten Straßen (Straßenabschnitte, Straßenteile) oder Straßen mit wasser-
gebundener Decke umfasst die Reinigung nur das Beseitigen von Fremdkörpern, groben 
Verunreinigungen, Laub, Schlamm oder ähnlichem. 

 

(3) Der Staubentwicklung beim Straßenreinigen ist durch Besprengen mit Wasser vorzubeu-
gen, soweit nicht besondere Umstände entgegenstehen (z.B. ausgerufener Wassernot-
stand). 

 

(4) Bei der Reinigung sind solche Geräte zu verwenden, die die Straße nicht beschädigen. 
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(5) Der Straßenkehricht ist sofort zu beseitigen. Er darf weder Nachbarn, noch Straßensink-
kästen, sonstigen Entwässerungsanlagen, offenen Abwässergräben, öffentlich aufgestell-
ten Einrichtungen (z.B. Papierkörbe, Glas- und Papiersammelcontainer) und öffentlich 
unterhaltenen Anlagen (z.B. Gruben, Gewässer usw.) zugeführt werden. 

 
 

§ 6 - Reinigungsfläche 
 

(1) Die zu reinigende Fläche erstreckt sich vom Grundstück aus in der Breite, in der es zu 
einer oder mehreren Straßen hin liegt, bis zur Mitte der Straße. Bei Eckgrundstücken ver-
größert sich die Reinigungsfläche bis zum Schnittpunkt der Straßenmitten. Bei Plätzen ist 
außer dem Gehweg und der Straßenrinne ein 3 m breiter Streifen - vom Gehwegrand in 
Richtung Fahrbahn bzw. Platzmitte - zu reinigen. 

 

(2) Hat die Straße vor einem Grundstück eine durch Mittelstreifen oder ähnliche Einrichtun-
gen getrennte Fahrbahn, so hat der Verpflichtete die gesamte Breite der seinem Grund-
stück zugekehrten Fahrbahn zu reinigen. 

 
 

§ 7 - Reinigungszeiten 
 

(1) Soweit nicht besondere Umstände (plötzlich oder den normalen Rahmen übersteigende 
Verschmutzung) ein sofortiges Räumen notwendig machen, sind die Straßen durch die 
nach § 3 Verpflichteten nach dem jeweiligen Bedarf, mindestens aber einmal monatlich zu 
reinigen. 

 

(2) Darüber hinaus kann die Stadt bestimmen, dass in besonderen Fällen (Veranstaltungen, 
Volks- und Heimatfeste, Umzüge und ähnliches) einzelne Straßen zusätzlich gereinigt 
werden müssen. Derartige Verpflichtungen sind öffentlich bekannt zu machen. 

 

(3) Die Reinigungspflicht des Verursachers nach § 17 Abs. 1 Thüringer Straßengesetz, § 7 
Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz und § 32 Abs. 1 Straßenverkehrsordnung bleibt unbe-
rührt. 

 
 

§ 8 - Öffentliche Straßenreinigung 
 

(1) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten entsprechend auch für die allgemeine Reinigung 
der Straßenteile (§ 2 Abs. 2 Buchst. a bis c und f) der in einem Verzeichnis als Anlage 1 
zu dieser Satzung aufgeführten Straßen und für die Reinigungspflicht für die Überwege 
dieser Straßen. 

 
 
 

III. Winterdienst 
 
 

§ 9 - Schneeräumung 
 

(1) Neben der allgemeinen Straßenreinigungspflicht haben die Verpflichteten bei Schneefall 
die Gehwege und Zugänge zu Überwegen vor ihren Grundstücken in einer solchen Breite 
von Schnee zu räumen, dass der Verkehr nicht mehr als unvermeidbar beeinträchtigt wird. 
 

 Soweit in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) Gehwege nicht vorhanden 
sind, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grundstücksgrenze. 

 

 Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind sowohl die Eigentümer oder Besitzer der auf der 
Gehwegseite befindlichen Grundstücke als auch die Eigentümer oder Besitzer der auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Grundstücke zum Winterdienst auf diesem 
Gehweg verpflichtet. In Jahren mit gerader Endziffer sind die Eigentümer oder Besitzer 
der auf der Gehwegseite befindlichen Grundstücke, in Jahren mit ungerader Endziffer die 
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Eigentümer oder Besitzer der auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen 
Grundstücke verpflichtet. 

 

Die in Frage kommende Gehwegfläche bestimmt sich nach § 6 Abs. 1 der Satzung, wobei 
bei den gegenüberliegenden Grundstücken deren Grundstücksbreite auf die Gehwegseite 
zu projizieren ist. 
 

Mündet in Straßen mit einseitigem Gehweg auf der dem Gehweg gegenüberliegenden Sei-
te eine Straße ein, so sind die Eigentümer oder Besitzer der Eckgrundstücke verpflichtet, 
zusätzlich zu der vorstehend festgelegten Gehwegfläche auch den Teil des Gehweges von 
Schnee zu räumen, der gegenüber der einmündenden Straße liegt, und zwar jeweils bis zur 
gedachten Verlängerung der Achse der einmündenden Straße. 

 

(2) Die von Schnee geräumten Flächen vor den Grundstücken müssen so aufeinander ge-
stimmt sein, dass eine durchgehende benutzbare Gehwegfläche gewährleistet ist. Der spä-
ter Räumende muss sich insoweit an die schon bestehende Gehwegrichtung vor den 
Nachbargrundstücken bzw. Überwegrichtung vom gegenüberliegenden Grundstück an-
passen. 

 

(3) Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn und zum Grundstückseingang in 
einer Breite von mindestens 1,5 Meter zu räumen. 

 

(4) Festgetretener oder auftauender Schnee ist ebenfalls - soweit möglich und zumutbar - zu 
lösen und abzulagern. 

 

(5) Soweit den Verpflichteten die Ablagerung des zu beseitigenden Schnees und der Eisstü-
cke auf Flächen außerhalb des Verkehrsraumes nicht zugemutet werden kann, darf der 
Schnee auf Verkehrsflächen nur so abgelagert werden, dass der Verkehr und vor allem 
auch die Räumfahrzeuge möglichst wenig beeinträchtigt werden. 

 

(6) Die Abflussrinnen müssen bei Tauwetter von Schnee freigehalten werden. 
 

(7) Die in den vorstehenden Absätzen festgelegten Verpflichtungen gelten für die Zeit von 
07.00 bis 20.00 Uhr. Sie sind bei Schneefall jeweils unverzüglich durchzuführen. 

 
 

§ 10 - Beseitigung von Schnee- und Eisglätte 
 

(1) Bei Schnee- und Eisglätte haben die Verpflichteten die Gehwege, die Zugänge zu Über-
wegen, die Zugänge zur Fahrbahn und zum Grundstückseingang derart und so rechtzeitig 
zu bestreuen, dass Gefahren nach allgemeiner Erfahrung nicht entstehen können. Dies gilt 
auch für "Rutschbahnen". In verkehrsberuhigten Bereichen findet § 9 Abs. 1 Satz 2 An-
wendung. Bei Straßen mit einseitigem Gehweg findet für die Beseitigung von Schnee- 
und Eisglätte die Regelung des § 9 Abs. 1 Sätze 3 ff. Anwendung. 

 

(2) Bei Eisglätte sind Bürgersteige grundsätzlich in voller Breite und Tiefe, Zugänge zur 
Fahrbahn und zu Überwegen in einer Breite von 1,5 m abzustumpfen. Noch nicht voll-
ständig ausgebaute/fertiggestellte Gehwege müssen in einer Mindesttiefe von 1,5 m, in der 
Regel an der Grundstücksgrenze beginnend, abgestumpft werden. § 9 Abs. 2 gilt entspre-
chend. 

 

(3) Bei Schneeglätte braucht nur die nach § 9 zu räumende Fläche abgestumpft zu werden. 
 

(4) Als Streumaterial sind vor allem Sand, Splitt und ähnliches abstumpfendes Material zu 
verwenden. Salz darf nur in geringen Mengen zur Beseitigung festgetretener Eis- und 
Schneerückstände verwendet werden. Die Rückstände müssen nach ihrem Auftauen sofort 
beseitigt werden. 

 

(5) Auftauendes Eis auf den in den Abs. 2 und 3 bezeichneten Flächen ist aufzuhacken und 
entsprechend der Vorschrift des § 9 Abs. 5 zu beseitigen. 
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(6) Beim Abstumpfen und Beseitigen von Eisglätte dürfen nur solche Hilfsmittel verwendet 
werden, die die Straßen nicht beschädigen. 

 

(7) § 9 Abs. 7 gilt entsprechend. 
 
 
 

IV. Schlussvorschriften 
 
 

§ 11 - Ausnahmen 
 

Befreiungen von der Verpflichtung zur Reinigung der Straße können ganz oder teilweise nur 
dann auf besonderen Antrag erteilt werden, wenn auch unter Berücksichtigung des allgemei-
nen Wohles die Durchführung der Reinigung dem Pflichtigen nicht zugemutet werden kann. 
 
 

§ 12 - Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften dieser Satzung kön-
nen gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 1 S. 4 und 5 ThürKO in Verbindung mit § 17 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro ge-
ahndet werden. Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 OWiG ist die Stadt 
Ronneburg. 

 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen den §§ 5 und 6 der Reinigung der Straßen nicht oder nicht vollständig nach-

kommt, 
2. entgegen § 7 die Reinigung nicht anlassbezogen bzw. turnusgemäß durchführt, 
3. entgegen den §§ 9 und 10 der Beseitigung von Schnee, Schnee- und Eisglätte nicht, 

nicht rechtzeitig oder nicht vollständig nachkommt. 
 
 

§ 13 - Zwangsmaßnahmen 
 

Die Vollstreckung der nach dieser Satzung ergangenen Verwaltungsverfügungen erfolgt nach 
dem Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (ThürVwZVG) in der je-
weils aktuellen Fassung mittels Ersatzvornahme auf Kosten des Verpflichteten oder Festset-
zung eines Zwangsgeldes. Das Zwangsgeld kann wiederholt werden. 

 
 

§ 14 - Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Stra-
ßen, Wegen und Plätzen der Stadtverwaltung Ronneburg (Straßenordnung) vom 
21.05.1993 (Amtsblatt 10/93) außer Kraft. 

 
 
Ronneburg, den 08.06.2020 
 
 
Leutloff 
Bürgermeisterin 
 

Anlage 1: Verzeichnis der in die öffentliche Straßenreinigung einbezogenen Straßen - § 8 - 
 
Bekanntmachungsvermerk: Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Ronneburger Anzeiger Nr.: 6/2020 
vom 19.06.2020. 
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Anlage 1: Straßenverzeichnis der Stadt Ronneburg 
1001 Alte Altenburger Straße 1053 Markt 
1002 Altenburger Straße 1054 Marktgasse 
1003 Am Kühlen Grund 1055 Martin-Luther-Straße 
1004 Am Sommerbad 1056 Mennsdorfer Weg 
1005 Am Sperlingszaun 1057 Mittelstraße 
1092 Am Teich 1058 Mozartstraße 
1006 Am Zwinger 1059 Mühlenstraße 
1007 An den Lämmeräckern 1060 Neugasse 
1008 An der Distelburg 1061 Oststraße 
1009 An der Galgenmühle 1062 Paitzdorfer Straße 
1010 An der Mittelmühle 1100 Pfarrgasse  
1011 An der Sächsischen Mühle 1063 Pforte 
1012 An der Schloßflur 1096 Platz der Einheit 
1013 An der Schützeneiche 1064 Puschkinstraße 
1014 Angerstraße 1065 Quergasse 
1015 Arndtstraße 1066 Robert-Schumann-Straße 
1016 August-Bebel-Straße 1067 Rödergasse 
1017 Bachgasse 1068 Rosa-Luxemburg-Straße 
1018 Badergasse 1069 Rudolf-Breitscheid-Platz 
1019 Baderteichdamm 1070 Schießgasse 
1020 Bahnhofstraße 1071 Schillerstraße 
1093 Beerwalder Weg 1072 Schloßberg 
1021 Beethovenstraße 1073 Schloßstraße 
1022 Berggasse 1097 Schulstraße 
1023 Bergkellergasse 1074 Siebenberge 
1024 Borngasse 1075 Siedlung Zeitzer Straße 
1025 Breitentalstraße 1076 Straße der Einheit 
1026 Brückengasse 1077 Straße der Jugend 
1027 Brüdergasse 1078 Straße der Opfer des Faschismus 
1028 Brunnenstraße 1079 Südstraße 
1029 Clara-Zetkin-Straße 1080 Teichgasse 
1098 Dorfstraße 1081 Torgasse 
1030 Dr.-Ibrahim-Straße 1082 Turnerstraße 
1031 Erbisstraße 1101 Unter den Linden   
1032 Fasanerieweg 1083 Unterm Schloß 
1033 Förstergasse 1084 Waldstraße 
1034 Forststraße 1085 Walter-Rathenau-Platz 
1035 Friedrichstraße 1086 Weidaer Straße 
1036 Gabelsbergerstraße 1087 Weststraße 
1037 Geraer Straße 1088 Wiesenstraße 
1038 Geschwister-Scholl-Straße 1089 Zeitzer Straße 
1039 Gessentalweg 1090 Ziegelgasse 
1040 Goethestraße 1091 Zum Rabenstein 
1041 Grenzstraße 1101 Kurze Gasse 
1042 Grobsdorfer Straße 1102 Osterlandweg 
1043 Hainberg 1103 Am Horsch Werk 
1044 Hainstraße 1104 IG Rbg-Ost Planstraße III 
1094 Hauptstraße 1105 IG Rbg-Ost Planstraße I 
1045 Heidelbergweg 1106 IG Rbg-Ost Planstraße II 
1046 Heinrich-Heine-Straße 1107 IG Rbg-Ost Planstraße IV 
1047 Herrengasse 1108 Zubringer OV Raitzhain-Beerwalde 
1048 Hirschgasse 1109 OV Raitzhain - Beerwalde 
1095 Kirchberg 1110 Stichstraße zu OV Raitzhain-Beerwalde 

1049 Kirchgasse 1111 OV Grobsdorf - Thränitz 
1050 Kirchplatz 1111 ehem. Wismutstraße 1 
1051 Korbußener Weg 1112 Am Blauern Berg 
1099 Lange Gasse  1113 Wiesengrund 
1052 Ludwig-Jahn-Straße 

 


